
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BGH-Urteil zur Unwirksamkeit von 
Preisanpassungsklauseln im Gas-
lieferungsbereich 
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Mit Urteil vom 24. März 2010 hat der BGH Preisanpassungsklauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) von Gassonderverträgen für unwirksam erklärt (BGH, Urt. v. 24. März 2010, VIII ZR 178/08, CuR 
2010, S. 67 ff.). Der Newsletter fasst die Entscheidung tragenden Überlegungen des Gerichts zusammen. 

STREITGEGENSTAND 

Gegenstand des Urteils waren Gassonderverträge, 
welche die Rhein-Energie AG als Beklagte mit 
privaten Haushaltskunden geschlossen hatte. Der 
für das Erdgas zu zahlende Preis setzte sich aus 
einem monatlichen Grundpreis und aus Arbeitsprei-
sen zusammen, welche nach einer festgelegten 
Formel in Abhängigkeit von den Preisen für extra 
leichtes Heizöl (HEL) zu berechnen waren. Das 
Landgericht Köln hatte die Beklagte in erster In-
stanz verurteilt, die weitere Verwendung der vom 
Bund der Energieverbraucher als Kläger beanstan-
deten Klausel zu unterlassen. Nachdem das OLG 
Köln als Berufungsinstanz die erstinstanzliche Ent-
scheidung abgeändert und die Klage abgewiesen 
hatte, erwies sich die eingelegte Revision zu Guns-
ten des Klägers als erfolgreich. 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE DES BGH  

In einem ersten Schritt bejahte der BGH zunächst 
das Vorliegen von Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen (AGB). Bei der beanstandeten Klausel han-
dele es sich um eine Preisnebenabrede, die der In-
haltskontrolle nach §§ 307 ff. BGB unterliege. So-
dann beschäftigte sich das Gericht mit der Frage, ob 
die Klausel wegen Verstoßes gegen das Transpa-
renzgebot unwirksam sei. Dies wird jedoch mit der 
Begründung verneint, dass die Formel zur Berech-
nung des Arbeitspreises für einen aufmerksamen 
und sorgfältigen Verbraucher auch ohne besondere 
mathematische Kenntnisse nachvollziehbar ist. 
Allerdings ergebe sich die Unwirksamkeit aus Fol-
gendem: Die beanstandete Klausel benachteiligt die 
Kunden entgegen dem Gebot von Treu und Glau-
ben unangemessen im Sinne des § 307 Abs. 1 Satz 
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1 BGB. Auf Seiten des Kunden sei insbesondere 
dessen Interesse zu berücksichtigen, vor Preisan-
passungen geschützt zu werden, die über die Wah-
rung des ursprünglich festgelegten Äquivalenzinte-
resses hinausgingen. Dagegen streite zwar auf Sei-
ten des Gaslieferers das anerkennenswerte Bedürf-
nis, seine Preise vor allem den aktuellen Kosten-
entwicklungen anzupassen. Die Schranken der 
Rechtmäßigkeit seien jedoch überschritten, wenn 
die gewählte Klausel dem Verwender die Möglich-
keit einräume, über die Abwälzung konkreter Kos-

tensteigerungen hinaus den zunächst vereinbarten 
Preis ohne jede Begrenzung anzuheben und so 
einen zusätzlichen Gewinn zu erzielen. Die bean-
standete Klausel lasse eben diesen Aspekt unbe-
rücksichtigt. Da Kostenentwicklung in anderen 
Bereichen und somit dort eventuell eintretende 
Kostensenkungen nicht in die Berechnung der 
Preisanpassung einfließen, könne im Ergebnis eine 
Benachteiligung des Kunden nicht ausgeschlossen 
werden. 

AUSBLICK

Die Entscheidung des BGH wird bei der Ausgestal-
tung von Vertragswerken im Bereich der Gasliefe-
rungen künftig unbedingt zu beachten sein. Fraglich 
ist, ob die Rechtsprechung auf andere Bereiche 
übertragen werden muss. Anhängig ist derzeit die 
Revision gegen ein Urteil des OLG Naumburg 
(CuR 2009, S. 144), dem eine Streitigkeit aus ei-
nem Wärmelieferungsvertrag mit HEL gebundener 

Preisanpassungsklausel zu Grunde lag. In dieser 
Streitigkeit wird sich der BGH selbst mit einer 
Übertragbarkeit seiner Rechtsprechung von Gas auf 
Wärme beschäftigen müssen und höchstwahr-
scheinlich abschließende Klarheit zur Frage der 
Zulässigkeit entsprechender Klauseln im Wärmebe-
reich bringen. 
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— Arbeitsbereiche: Energierecht, Umweltrecht, Bau- und Anlagenrecht 

— Beratung von Unternehmen bei der Errichtung und Modernisierung von Energieanlagen (privates Bau- und 
Anlagenrecht, öffentliches Recht) sowie anlageorientierter Veräußerung von Windenergie- und Solaranla-
gen 

— Vertretung einer Landesregulierungsbehörde in deren Entgeltgenehmigungsverfahren Netzentgelt (Be-
schwerdeverfahren OLG) 

— Langjährige Prozesserfahrung in komplexen Verfahren 

— Service-Line Wirtschaftsverwaltungsrecht 

— Rechtsanwältin seit 1990, zunächst in der überörtlichen Sozietät Gaedertz Vieregge Quack Kreile, 2002 
Wechsel zu GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten 

— Fremdsprachen: englisch, russisch 

 

 

 

 

DIESER ÜBERBLICK DIENT AUSSCHLIEßLICH DER ALLGEMEINEN INFORMATION UND KANN KONKRETEN RECHTSRAT IM EINZELNEN 
FALL NICHT ERSETZEN. SPRECHEN SIE BEI FRAGEN BITTE IHREN GEWOHNTEN ANSPRECHPARTNER BEI GÖRG ODER DEN/DIE AUTO-
REN UNTER +49 (0) 884503-187 ODER LTHAU@GOERG.DE AN.    
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